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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bebauungsplan

Maßstab   1 : 1000   ( im Original )

Bezirk   Altona Ortsteil

Übersichtsplan M   1: 20 000

100 m0 5010

Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787), geändert am
4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 S. 1, 3).
Längenmaße und Höhenangaben in Metern.
Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom September 2022.
Zu diesem Bebauungsplan existiert ein städtebaulicher Vertrag.

Festsetzungen

Bebauungsplan Blankenese 52 (Björnsonweg)
Stand: Entwurf zur Feststellung

Blankenese 52

223

Erhaltung von Einzelbäumen

Vorhandene unterirdische Leitung: Wasser

Vorhandene unterirdische Leitung: Elektrizität

W

E

Brunnenstandort

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl, als Höchstmaß

Geschossfläche, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Baugrenze

Fläche für Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen

Umgrenzung der Grundstücke, denen Flächen mit
landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet sind

Zuordnung von Ausgleichsflächen/ -maßnahmen

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grünfläche

Fläche für Wald

Mit Geh- und Fahrecht zu belastende Flächen

Fläche für Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Umgrenzung der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Besondere Festsetzungen (siehe § 2)

Nachrichtliche Übernahmen
Umgrenzung: Landschaftsschutzgebiet

Kennzeichnungen

WA

GRZ 0.4

GF 3.300 m²

II

Z

(A)

AutoCAD SHX Text
Klärbecken

AutoCAD SHX Text
Klärbecken

AutoCAD SHX Text
Klärbecken
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Zusammenfassende Erklärung (Umwelterklärung) gemäß § 10a (1) BauGB  
für den Bebauungsplan Blankenese 52 (Björnsonweg) 

1. Vorbemerkung 
Die zusammenfassende Erklärung stellt eine Übersicht der Berücksichtigung der Umweltbe-
lange und der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan-
verfahren dar. Näheres ist dem Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum Bebau-
ungsplan zu entnehmen. Überdies wird erläutert, warum die endgültige Planungskonzeption 
nach erfolgter Abwägung zu Grunde gelegt wird. 

2. Ziel des Bebauungsplans 
Bei dem Plangebiet handelt sich im nördlichen Bereich um ein ehemals bewaldetes Grund-
stück, welches in den 1960er Jahren mit einem Studentenwohnheim bebaut, und dann später 
bis zum Jahr 2008 zur öffentlich rechtlichen Unterbringung für wohnraumberechtigte Personen 
genutzt wurde. Im Jahr 2017 wurden auf dieser Fläche neun Unterkunftsgebäude für Geflüch-
tete und Asylbegehrende gebaut, welche auf Grundlage der bis zum 31.12.2019 geltenden 
Sonderregelung des § 246 Absatz 9 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt wurden. Diese Bau-
genehmigung beinhaltet, dass ab dem 02.04.2023 sämtliche bauliche Anlagen wieder zurück-
zubauen sind und die Fläche anschließend aufzuforsten ist. Die Verpflichtung zur Aufforstung 
entfällt jedoch, wenn bis dahin anderweitige bauleitplanerische Festsetzungen getroffen wer-
den.  
Es ist Ziel des Bezirksamtes Altona und der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion, dass der zunehmende Abbau von Platzzahlen in öffentlich-rechtlichen Unterkünften nicht 
über die Verlegung in andere Unterkünfte, sondern – wo immer möglich – bei vorliegender 
Wohnberechtigung durch einen Umzug in geförderten Wohnraum erfolgen soll.  
Um das sicherzustellen, müssen auch im Bezirk Altona Wohnungen für Menschen gebaut 
werden, die ihre Unterkünfte verlassen müssen. Dazu werden im nördlichen Teil des Bebau-
ungsplan drei Gebäude für den geförderten Wohnungsbau mit einer Geschossfläche von zu-
sammen ca. 3.240 m² für ca. 38 Wohneinheiten geplant, was flächenmäßig in etwa dem bis-
herigen Baubestand der Unterkunftsgebäude für Geflüchtete und Asylbegehrende entspricht.  
Darüber hinaus sollen in der Mitte des Bebauungsplans eine vorhandene Waldfläche sowie 
im Süden eine kleingärtnerisch genutzte Fläche und eine Wiesenfläche dauerhaft planerisch 
gesichert werden. 

3. Berücksichtigung der Umweltbelange im Bebauungsplan 
Mit Umsetzung der Planung sind nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und 
Fläche durch die Bodenversiegelung und Nutzungsintensivierung sowie auf die Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt und artenschutzrechtlicher 
Belange durch die dauerhafte Bebauung von ehemals naturnahen Waldbiotopen und die da-
mit verbundene Flora und Fauna zu erwarten.  
Für die Schutzgüter Luft, Klima und Wasser, das kulturelle Erbe und die sonstigen Sach-
güter werden durch die Umsetzung des Bebauungsplans voraussichtlich keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen verursacht. Das im Wohngebiet anfallende Regenwasser wird ört-
lich über die belebte Bodenzone versickert. 
Boden und Fläche werden durch Versiegelung nachhaltig und erheblich verändert. Die nach-
teiligen Auswirkungen werden im Plangebiet jedoch so gering wie möglich gehalten. Wege 
werden in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau hergestellt. 
Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima können ausgeschlossen 
werden. 
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In Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
und artenschutzrechtlicher Belange sind häufig die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 
von besonderer Bedeutung bei der Zulassung von Vorhaben. Hier ergeben sich jedoch bei 
Einhaltung der generellen artenschutzrechtlichen Vorgaben keine Konflikte mit artenschutz-
rechtlichen Verboten, da auf den betreffenden Flächen keine artenschutzrechtlich besonders 
relevanten Pflanzen- und Tierarten nachgewiesen wurden. Die Anbringung von verschiedenen 
Vogelnistkästen und Sommerquartieren für Fledermäuse im allgemeinen Wohngebiet dient 
der Sicherung einer allgemeinen Artenvielfalt im Gebiet. Bei einer Wiederaufnahme der klein-
gärtnerischen Nutzung einiger offengelassener Parzellen auf der privaten Grünfläche „Garten-
land“ müssen jedoch artenschutzrechtliche Vorgaben bezüglich einer möglichen Beeinträchti-
gung des gesetzlich streng geschützten Nachtkerzenschwärmers beachtet werden. Dort auf-
gewachsene Nachtkerzen und Weidenröschen dienen diesem Nachtfalter als potenzielle Nah-
rungspflanzen. 
Durch das dauerhafte Baurecht im allgemeinen Wohngebiet ergibt sich hier auch eine dauer-
hafte Veränderung der Landschaft. Dabei ist die wechselhafte Historie der Flächennutzung 
im nördlichen Plangeltungsbereich zu berücksichtigen. Die Fläche wurde zunächst für ein Stu-
dentenwohnheim genutzt, dann entwickelte sich nach dem Abriss des Wohnheims für ca. 
sechs Jahre hierauf eine waldartige Ruderalfläche bzw. Waldlichtungsfläche. 2017 wurden 
diese Flächen dann mit der derzeitigen Nutzung als Pavillondorf für Geflüchtete und Asylbe-
gehrende überbaut. 
Durch die Gestaltung der Baukörper mit einer anteiligen Dach- und Fassadenbegrünung, 
durch die Gestaltung der privaten Grünflächen, den dauerhaften Erhalt und einer Verstärkung 
eines naturnahen Gehölzstreifens zwischen dem Wohngebiet und dem Björnsonweg sowie 
durch weitere Maßnahmen zum Erhalt und zur Neupflanzung von Einzelbäumen, Sträuchern 
und Hecken einheimischer Gehölzarten werden erheblich nachteilige Auswirkungen auf das 
Landschafts- und Ortsbild sowie auf den Boden und die Pflanzen- und Tierwelt vermieden und 
anteilig auch im Plangebiet ausgeglichen.  
Der naturschutzrechtlich notwendige Ausgleich für die dauerhaft im Plangebiet ermöglichten 
Eingriffe wurde in einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach dem in Hamburg anzuwen-
denden Staatsrätemodell für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen- und Tierwelt ermittelt. 
Das Gartenland im südlichen Plangebiet wird durch eine entsprechende Flächenfestsetzung 
dauerhaft gesichert und durch eine textliche Festsetzung in ihren baulichen Anlagen auf das 
für städtische Kleingartenanlagen übliche Maß begrenzt. Für die möglichen Eingriffe im Be-
reich des Gartenlands durch die Errichtung von neuen Lauben mit entsprechenden Nebenan-
lagen sowie einer Stellplatzanlage mit Servicestation wird dem Gartenland eine Ausgleichsflä-
che für die Waldrandentwicklung im Westen der Anlage zugeordnet. 
Der nach der Bilanzierung verbleibende Ausgleichsbedarf für das Wohngebiet wird auf zwei 
Teilflächen außerhalb des Plangebiets kompensiert: Zum externen Ausgleich wird eine ca. 0,6 
ha große Fläche in der Gemeinde Wedel aufgewaldet und als naturnaher Ersatzwald nach 
dem Waldgesetz entwickelt, sowie eine ca. 1 ha große artenarme Grünlandfläche im Ortsteil 
Rissen zu einem extensiv genutzten, artenreichen Grünland entwickelt. Mit diesen Ausgleichs-
maßnahmen kann ein angemessener naturschutzrechtlicher Ausgleich und Ersatz für Wald-
flächen geschaffen werden. 

4. Berücksichtigung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Planentwurf ist nach der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung an folgenden wesentli-
chen Punkten geändert worden: 

• Am Ende des Björnsonweges wurde eine Wendeanlage für Kraftfahrzeuge geplant, die 
in ihrer Dimensionierung auch für dreiachsige Müllfahrzeuge geeignet ist. 

• Die Abgrenzung zwischen der Waldfläche und der privaten Grünfläche „Gartenland“ 
wurde korrigiert und um Maßnahmenflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ergänzt. 
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• Die vorhandenen Leitungen von Hamburg Wasser wurden in der Planzeichnung ge-
kennzeichnet.  

• Die textliche Festsetzung zur Dachbegrünung wurde um die Kombinationsmöglichkeit 
mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ergänzt. 

• Die textliche Festsetzung zur Fassadengestaltung im allgemeinen Wohngebiet wurden 
aus der Verordnung herausgenommen, weil die Gestaltung der Gebäude insgesamt 
im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt wird.  

Darüber hinaus wurden in der Begründung die Ausführungen zur Oberflächenentwässerung 
und zu Starkregenereignissen ergänzt und im Umweltbericht wurden beim Schutzgut Klima 
die Belange des Klimaschutzes ergänzt. 
In der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Stellungnahmen insbesondere zu den 
Schutzgütern Mensch, Wasser, Boden, Tiere und Pflanzen, Landschaft und Stadtbild, Kultur- 
und sonstige Sachgüter abgegeben. Zusammenfassend wurden dabei folgende umweltbezo-
gene Aspekte thematisiert, die im Rahmen der Abwägung im Bebauungsplanverfahren beach-
tet und ggf. eingearbeitet worden sind: 
Abriss der vorhandenen Gebäude, Auslegung des gerichtlichen Vergleichs, externe Renatu-
rierung, Wiederaufforstung, orts- und funktionsnaher Ausgleich, Eingriff-/ Ausgleichsregelung, 
Landschaftsschutzgebiet, Erhalt von Grünflächen, Baumschutz, Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte, Rechtskonformität der Bauleitplanung mit übergeordneten Umweltschutzgesetzen, -
richtlinien, -verordnungen (inkl. EU), Klimawandel, Arten- und Biotopschutz, Waldflächen, Gar-
tenlandfläche, Wasserschutzgebiet „Baursberg“, Trinkwasserbrunnen, Flächenversiegelung, 
Rettungs- und Fluchtwege, Maßnahmen zum Schutz während der Bauphase (Schulwegsiche-
rung), Verkehrsaufkommen, Stellplatzbedarf, baulicher Zustand des Björnsonweg, notwendige 
infrastrukturelle Maßnahmen (Versorgungsleitungen, Straßenausbau), vorhandenen Netzsta-
tion, Maß der baulichen Nutzung, Geschossigkeit, Alternativstandorte, Bürgerbeteiligung. 
In der öffentlichen Auslegung gingen keinen Stellungnahmen ein. 

5. Aufstellung des Bebauungsplans nach Abwägung mit möglichen Planungsalterna-
tiven 

Als Alternativstandort zum „Björnsonweg“ wurde eine Fläche im Bereich der Straße „In de 
Bargen“ untersucht. Diese Fläche wurde bereits im Rahmen der Standortsuche für Unterkünfte 
für Geflüchtete und Asylbegehrende im Jahr 2015 betrachtet. Das Bezirksamt Altona hat die 
beiden möglichen Standorte bewertet und sich dazu entschieden die Planung zur Schaffung 
von öffentlich gefördertem Wohnungsbau am Standort Björnsonweg zu betreiben. Die ent-
scheidenden Kriterien waren dabei insbesondere ein nachhaltiger sowie sparsamer Umgang 
mit Grund und Boden und eine kurzfristige Flächenverfügbarkeit. Die Fläche am Björnsonweg 
ist bereits verkehrlich angeschlossen und bietet über die auf der Rissener Landstraße bzw. 
Kösterbergstraße verkehrenden Buslinien eine Anbindung an das Netz des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs. Der Björnsonweg wird zudem im Rahmen der endgültig erstmaligen Her-
stellung in einer ausreichenden Breite als Tempo-30-Zone ausgebaut.  
Eine Planungsalternative innerhalb des Plangebiets ist nicht gegeben, da zur Vermeidung 
erheblicher Eingriffe in Natur und Landschaft nur die bereits durch das Pavillondorf bebauten 
Flächen wieder genutzt werden sollen. 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) wäre das Pavillondorf ab dem 
02.04.2023 zurückzubauen und die Fläche wieder als Wald zu entwickeln. Die private Grün-
fläche „Gartenland“ wäre planungsrechtlich nicht dauerhaft abgesichert und im bauplanungs-
rechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB auch nicht privilegiert. 
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